
Auszüge aus den Landesverfassungen

5.1 Verfassung des Freistaates Bayern

in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember 1998 (GVBl. S. 991, 992,
BayRS 100–1-I), die zuletzt durch Gesetze vom 11. November 2013 (GVBl. S. 638,

639, 640, 641, 642) geändert worden ist

– Auszug –

Art. 33a [Landesbeauftragter für den Datenschutz]. (1) Der Landtag wählt
auf Vorschlag der Staatsregierung einen Landesbeauftragten für den Daten-
schutz.

(2) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz kontrolliert nach Maßgabe
des Gesetzes bei den öffentlichen Stellen die Einhaltung der Vorschriften über
den Datenschutz.

(3) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz ist in Ausübung seines Amts
unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Er untersteht der Dienstaufsicht
des Landtagspräsidenten.

(4) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz wird auf sechs Jahre ge-
wählt. 2Wiederwahl ist zulässig. Er kann ohne seine Zustimmung vor Ablauf
seiner Amtszeit nur mit Zweidrittelmehrheit der Mitgliederzahl des Landtags
abberufen werden, wenn eine entsprechende Anwendung der Vorschriften über
die Amtsenthebung von Richtern auf Lebenszeit dies rechtfertigt.

(5) Das Nähere wird durch Gesetz geregelt.

5.2 Verfassung von Berlin

in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. November 1995 (GVBl. S. 779), die
zuletzt durch Art. 1 17. ÄndG vom 29. April 2024 (GVBl. S. 128) geändert worden ist

– Auszug –

Art. 33 [Recht auf informationelle Selbstbestimmung]. Das Recht des ein-
zelnen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner persön-
lichen Daten zu bestimmen, wird gewährleistet. Einschränkungen dieses
Rechts bedürfen eines Gesetzes. Sie sind nur im überwiegenden Allgemeinin-
teresse zulässig.

Art. 47 [Datenschutzbeauftragter]. (1) Zur Wahrung des Rechts auf infor-
mationelle Selbstbestimmung wählt das Abgeordnetenhaus einen Daten-
schutzbeauftragten. Er wird vom Präsidenten des Abgeordnetenhauses ernannt
und unterliegt dessen Dienstaufsicht.

(2) Das Nähere regelt ein Gesetz.
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5.3 Verfassung des Landes Brandenburg

in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. August 1992 (GVBl. I S. 298), die zuletzt
durch Art. 1 Achtes ÄndG vom 5. Juli 2022 (GVBl. I Nr. 19) geändert worden ist

– Auszug –

Art. 11 Datenschutz. (1) Jede Person hat das Recht, über die Preisgabe und
Verwendung ihrer persönlichen Daten selbst zu bestimmen, auf Auskunft über
die Speicherung ihrer persönlichen Daten und auf Einsicht in Akten und sons-
tige amtliche Unterlagen, soweit sie die eigene Person betreffen und Rechte
Dritter nicht entgegenstehen. Personenbezogene Daten dürfen nur mit freiwil-
liger und ausdrücklicher Zustimmung der Berechtigten erhoben, gespeichert,
verarbeitet, weitergegeben oder sonst verwendet werden.

(2) Einschränkungen sind nur im überwiegenden Allgemeininteresse durch
Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes im Rahmen der darin festgelegten Zwe-
cke zulässig. Jede Erhebung personenbezogener Daten ist den Berechtigten zur
Kenntnis zu geben, sobald der Zweck der Erhebung dies zulässt.

(3) Der aufgrund bundesrechtlicher Vorschriften einzurichtende Verfas-
sungsschutz des Landes unterliegt einer besonderen parlamentarischen Kon-
trolle. Ihm stehen keine polizeilichen Befugnisse zu. Er darf die Polizei auch
nicht im Wege der Amtshilfe um Maßnahmen ersuchen, zu denen er selbst
nicht befugt ist.

Art. 74 Landesbeauftragte. (1) Zur Wahrung des Grundrechts auf Daten-
schutz nach Artikel 11 wählt der Landtag ohne Aussprache eine Landesbeauf-
tragte oder einen Landesbeauftragten für Datenschutz. Vor der Wahl findet
eine Anhörung in einem vom Landtag bestimmten Ausschuss statt. Die Ernen-
nung und die Dienstaufsicht obliegen der Präsidentin oder dem Präsidenten
des Landtages. Die oder der Landesbeauftragte ist in Ausübung des Amtes un-
abhängig und nur dem Gesetz unterworfen und kann sich jederzeit an den
Landtag wenden. Alle Behörden und Verwaltungseinrichtungen des Landes
und der Kommunen sind verpflichtet, auf Verlangen Akten und sonstige amtli-
che Unterlagen vorzulegen und herauszugeben, Auskunft auch aus Dateien zu
erteilen sowie Zutritt zu allen Diensträumen zu gewähren.

(2) Der Landtag kann weitere Beauftragte wählen. Absatz 1 Satz 3 gilt ent-
sprechend, soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt ist.

(3) Das Nähere regelt ein Gesetz.
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5.4 Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen

in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. August 2019 (Brem.GBl. 2019, S. 524,
527), die zuletzt durch Art. 1 ÄndG vom 19. Juni 2024 (Brem.GBl. S. 374) geändert

worden ist

– Auszug –

Artikel 12 [Verhältnis von Mensch und Maschine; Recht auf Schutz per-
sonenbezogener Daten]. (1) Der Mensch steht höher als Technik und Ma-
schine.

(2) Zum Schutz der menschlichen Persönlichkeit und des menschlichen Zu-
sammenlebens kann durch Gesetz die Benutzung wissenschaftlicher Erfindun-
gen und technischer Einrichtungen unter staatliche Aufsicht und Lenkung ge-
stellt sowie beschränkt und untersagt werden.

(3) Jeder hat das Recht auf Schutz seiner personenbezogenen Daten. Ein-
schränkungen dieses Rechts sind nur im überwiegenden Interesse der Allge-
meinheit oder eines Dritten durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes zuläs-
sig.

(4) Jeder hat nach Maßgabe der Gesetze ein Recht auf Auskunft darüber,
welche Informationen über ihn in Akten und Dateien gespeichert sind, und auf
Einsicht in ihn betreffende Akten und Dateien.

(5) Der Schutz der personenbezogenen Daten ist auch bei Stellen außerhalb
des öffentlichen Bereichs zu gewährleisten, soweit diese Aufgaben der öffent-
lichen Verwaltung wahrnehmen.

5.5 Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg

in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. Juni 1952 (HmbGVBl. S. 117), die zuletzt
durch Zweiundzwanzigstes ÄndG zur Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg

vom 20. April 2023 (HmbGVBl. S. 169) geändert worden ist

– Auszug –

Art. 60a [Beauftragte beziehungsweise Beauftragter für Datenschutz und
Informationsfreiheit]. (1) Die Einhaltung der Vorschriften über den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit überwacht eine Hamburgische Beauftragte
beziehungsweise ein Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz und Infor-
mationsfreiheit.

(2) Die beziehungsweise der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz
und Informationsfreiheit ist unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Ar-
tikel 33 Absatz 2 Satz 2 und Artikel 57 Satz 2 finden auf sie beziehungsweise
ihn keine Anwendung.
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(3) Die Bürgerschaft wählt die Hamburgische Beauftragte beziehungsweise
den Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit
mit der Mehrheit ihrer gesetzlichen Mitglieder. Vorschlagsberechtigt für die
Wahl sind die Fraktionen der Bürgerschaft. Die Amtszeit der beziehungsweise
des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit be-
trägt sechs Jahre. Eine einmalige Wiederwahl ist zulässig. Die Präsidentin oder
der Präsident der Bürgerschaft ernennt die Gewählte oder den Gewählten.

(4) Die beziehungsweise der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz
und Informationsfreiheit berichtet der Bürgerschaft und dem Senat über ihre
oder seine Tätigkeit. Die Abgeordneten der Bürgerschaft sind berechtigt, An-
fragen an die Hamburgische Beauftragte beziehungsweise den Hamburgischen
Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit zu richten, soweit da-
durch nicht ihre beziehungsweise seine Unabhängigkeit beeinträchtigt wird.

(5) Vor Ablauf der Amtszeit kann die beziehungsweise der Hamburgische
Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit auf ihren beziehungs-
weise seinen Antrag entlassen werden. Ohne ihre beziehungsweise seine Zu-
stimmung kann sie beziehungsweise er vor Ablauf der Amtszeit nur aufgrund
eines Beschlusses der Bürgerschaft entlassen werden, wenn sie beziehungs-
weise er eine schwere Verfehlung begangen hat oder die Voraussetzungen für
die Wahrnehmung ihrer beziehungsweise seiner Aufgaben nicht mehr erfüllt.
Ein Beschluss nach Satz 2 muss bei Anwesenheit von drei Vierteln der gesetz-
lichen Mitgliederzahl und mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesen-
den Abgeordneten der Bürgerschaft gefasst werden. Die Entlassung wird
durch die Präsidentin beziehungsweise den Präsidenten der Bürgerschaft ver-
fügt.

(6) Abweichend von Artikel 45 ernennt und entlässt die beziehungsweise
der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit die
Beamtinnen und Beamten seiner Behörde.

(7) Das Gesetz bestimmt das Nähere.

5.6 Verfassung des Landes Hessen

in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Dezember 1946 (GVBl. I S. 229, ber.
GVBl. 1947 S. 106 und GVBl. 1948 S. 68), die zuletzt durch ErgänzungsG vom

12. Dezember 2018 (GVBl. S. 752) geändert worden ist

– Auszug –

Art. 12a [Recht auf informationelle Selbstbestimmung]. Jeder Mensch
ist berechtigt, über die Preisgabe und Verwendung seiner personenbezogenen
Daten selbst zu bestimmen. Die Vertraulichkeit und Integrität informations-
technischer Systeme werden gewährleistet. Einschränkungen dieser Rechte be-
dürfen eines Gesetzes.
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5.7 Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern

in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Mai 1993 (GVOBl. M-V 1993, 372), die
zuletzt durch Art. 1 Fünftes ÄndG vom 21. Dezember 2021 (GVOBl. M-V S. 1806)

geändert worden ist

– Auszug –

Art. 6 Datenschutz, Informationsrechte. (1) Jeder hat das Recht auf
Schutz seiner personenbezogenen Daten. Dieses Recht findet seine Grenzen in
den Rechten Dritter und in den überwiegenden Interessen der Allgemeinheit.

(2) Jeder hat das Recht auf Auskunft über ihn betreffende Daten, soweit
nicht Bundesrecht, rechtlich geschützte Interessen Dritter oder überwiegende
Interessen der Allgemeinheit entgegenstehen.

(3) Jeder hat das Recht auf Zugang zu Informationen über die Umwelt, die
bei der öffentlichen Verwaltung vorhanden sind.

(4) Das Nähere regelt das Gesetz.

Art. 37 Datenschutzbeauftragter. (1) Zur Wahrung des Rechts der Bürger
auf Schutz ihrer persönlichen Daten wählt der Landtag auf die Dauer von
sechs Jahren den Datenschutzbeauftragten; einmalige Wiederwahl ist zulässig.
Er kann ihn mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder vorzeitig
abberufen. Auf eigenen Antrag ist er von seinem Amt zu entbinden.

(2) Der Datenschutzbeauftragte ist in der Ausübung seines Amtes unabhän-
gig und nur dem Gesetz unterworfen. Er wird auf Antrag von Bürgern, auf An-
forderung des Landtages, des Petitionsausschusses, der Landesregierung oder
von Amts wegen tätig.

(3) Jeder kann sich an den Datenschutzbeauftragten wenden mit der Be-
hauptung, bei der Bearbeitung seiner personenbezogenen Daten durch die öf-
fentliche Verwaltung in seinem Recht auf Schutz seiner persönlichen Daten
verletzt zu sein.

(4) Das Nähere regelt das Gesetz.

5.8 Niedersächsische Verfassung

in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Mai 1993 (Nds. GVBl. S. 107), die
zuletzt durch Artikel 1 ÄndG zur Verfassung und zur Einführung der elektronischen

Verkündung von Gesetzen und Voen in Niedersachsen vom 8. November 2023
(Nds. GVBl. S. 258) geändert worden ist

– Auszug –

Art. 62 Landesbeauftragte oder Landesbeauftragter für den Daten-
schutz. (1) Die Landesbeauftragte oder der Landesbeauftragte für den Da-
tenschutz kontrolliert, dass die öffentliche Verwaltung bei dem Umgang mit
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personenbezogenen Daten Gesetz und Recht einhält. Sie oder er berichtet über
ihre oder seine Tätigkeit und deren Ergebnisse dem Landtag.

(2) Der Landtag wählt auf Vorschlag der Landesregierung die Landesbeauf-
tragte oder den Landesbeauftragten für den Datenschutz mit einer Mehrheit
von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder des Landtages, mindestens je-
doch der Mehrheit seiner Mitglieder.

(3) Die Landesbeauftragte oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz
ist unabhängig und nur an Gesetz und Recht gebunden. Artikel 38 Abs. 1 und
Artikel 56 Abs. 1 finden auf sie oder ihn keine Anwendung.

(4) Das Nähere bestimmt ein Gesetz. Dieses Gesetz kann personalrechtliche
Entscheidungen, welche Bedienstete der Landesbeauftragten oder des Landes-
beauftragten für den Datenschutz betreffen, von deren oder dessen Mitwirkung
abhängig machen. Der Landesbeauftragten, oder dem Landesbeauftragten für
den Datenschutz kann durch Gesetz die Aufgabe übertragen werden, die
Durchführung des Datenschutzes bei der Datenverarbeitung nicht öffentlicher
Stellen und öffentlich-rechtlicher Wettbewerbsunternehmen zu kontrollieren.

5.9 Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen

in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juni 1950 (GV. NRW. S. 127), die
zuletzt durch Art. 1 G zur Einfügung des Europabezuges in die Landesverfassung

vom 30. Juni 2020 (GV. NRW. S. 644) geändert worden ist

– Auszug –

Art. 4 [Geltung der Grundrechte des Grundgesetzes; Anspruch auf
Schutz personenbezogener Daten]. (1) Die im Grundgesetz für die Bun-
desrepublik Deutschland in der Fassung vom 23. Mai 1949 festgelegten
Grundrechte und staatsbürgerlichen Rechte sind Bestandteil dieser Verfassung
und unmittelbar geltendes Landesrecht.

(2) Jeder hat Anspruch auf Schutz seiner personenbezogenen Daten. Ein-
griffe sind nur in überwiegendem Interesse der Allgemeinheit auf Grund eines
Gesetzes zulässig.

Art. 77a [Landesbeauftragter für den Datenschutz]. (1) Der Landtag
wählt auf Vorschlag der Landesregierung einen Landesbeauftragten für den
Datenschutz mit mehr als der Hälfte der gesetzlichen Zahl seiner Mitglieder;
Artikel 58 bleibt im Übrigen unberührt.

(2) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz ist in Ausübung seines
Amtes unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Er kann sich jederzeit an
den Landtag wenden.

(3) Das Nähere wird durch Gesetz geregelt.
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5.10 Verfassung für Rheinland-Pfalz

in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Mai 1947 (VOBl. S. 209), die zuletzt
durch Art. 1 40. ÄndG vom 19. Juni 2024 (GVBl. S. 253) geändert worden ist

– Auszug –

Art. 4a Schutz der personenbezogenen Daten. (1) Jeder Mensch hat das
Recht, über die Erhebung und weitere Verarbeitung seiner personenbezogenen
Daten selbst zu bestimmen. Jeder Mensch hat das Recht auf Auskunft über ihn
betreffende Daten und auf Einsicht in amtliche Unterlagen, soweit diese solche
Daten enthalten.

(2) Diese Rechte dürfen nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes ein-
geschränkt werden, soweit überwiegende Interessen der Allgemeinheit es er-
fordern.

5.11 Verfassung des Saarlandes

in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember 1947 (Amtsbl. S. 1077),
die zuletzt durch Artikel 1 ÄndG Nr. 2130 vom 7. Februar 2024 (Amtsbl. I S. 147)

geändert worden ist

– Auszug –

Art. 2 [Freiheit des Menschen; Anspruch auf Schutz personenbezogener
Daten]. Der Mensch ist frei und darf nicht zu einer Handlung, Unterlassung
oder Duldung gezwungen werden, zu der ihn das Gesetz nicht verpflichtet.
Jeder hat Anspruch auf Schutz seiner personenbezogenen Daten. Eingriffe sind
nur in überwiegendem Interesse der Allgemeinheit aufgrund eines Gesetzes
zulässig.

5.12 Verfassung des Freistaates Sachsen

in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Mai 1992 (SächsGVBl. S. 243),
die zuletzt durch Art. 1 Verfassungsänderungsgesetz vom 11. Juli 2013

(SächsGVBl. S. 502) geändert worden ist

– Auszug –

Art. 33 Recht auf Datenschutz. Jeder Mensch hat das Recht, über die Er-
hebung, Verwendung und Weitergabe seiner personenbezogenen Daten selbst
zu bestimmen. Sie dürfen ohne freiwillige und ausdrückliche Zustimmung der
berechtigten Person nicht erhoben, gespeichert, verwendet oder weitergegeben
werden. In dieses Recht darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes
eingegriffen werden.
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Art. 34 Auskunft über Umweltdaten. Jede Person hat das Recht auf Aus-
kunft über die Daten, welche die natürliche Umwelt in ihrem Lebensraum be-
treffen, soweit sie durch das Land erhoben oder gespeichert worden sind und
soweit nicht Bundesrecht, rechtlich geschützte Interessen Dritter oder überwie-
gende Belange der Allgemeinheit entgegenstehen.

Art. 57 Datenschutzbeauftragter. Zur Wahrung des Rechtes auf Daten-
schutz und zur Unterstützung bei der Ausübung der parlamentarischen Kon-
trolle wird beim Landtag ein Datenschutzbeauftragter berufen. Das Nähere be-
stimmt ein Gesetz.

5.13 Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt

in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Juli 1992 (GVBl. LSA S. 600),
die zuletzt durch Art. 1 G zur Parlamentsreform 2020 vom 20. März 2020

(GVBl. LSA S. 64) geändert worden ist

– Auszug –

Art. 6 Datenschutz, Umweltdaten. (1) Jeder hat das Recht auf Schutz sei-
ner personenbezogenen Daten. In dieses Recht darf nur durch oder auf Grund
eines Gesetzes eingegriffen werden. Dabei sind insbesondere Inhalt, Zweck
und Ausmaß der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen
Daten zu bestimmen und das Recht auf Auskunft, Löschung und Berichtigung
näher zu regeln.

(2) Jeder hat das Recht auf Auskunft über die Vorhaben und Daten im Verfü-
gungsbereich der öffentlichen Gewalt, welche die natürliche Umwelt in sei-
nem Lebensraum betreffen, soweit nicht Bundesrecht, rechtlich geschützte In-
teressen Dritter oder das Wohl der Allgemeinheit entgegenstehen. Das Nähere
regeln die Gesetze.

Art. 49 Präsident. (1) Der Landtag wählt seinen Präsidenten und seine Vi-
zepräsidenten.

(2) Der Präsident oder die Vizepräsidenten leiten nach Maßgabe der Ge-
schäftsordnung die Verhandlungen des Landtages. Der Präsident übt das Haus-
recht und die Polizeigewalt in den Räumen des Landtages aus.

(3) Der Präsident vertritt das Land in Angelegenheiten des Landtages, leitet
dessen Verwaltung und übt die dienstrechtlichen Befugnisse aus. Ihm obliegt
die Einstellung und Entlassung der Angestellten und Arbeiter sowie die Ernen-
nung und Entlassung der Beamten und deren Versetzung in den Ruhestand.

(4) Der Präsident ernennt und entlässt den Präsidenten, den Vizepräsidenten
und die weiteren Mitglieder des Landesrechnungshofes und den Landesbeauf-
tragten für den Datenschutz.
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(5) Der Landtag kann seinen Präsidenten und seine Vizepräsidenten auf An-
trag der Mehrheit der Mitglieder des Landtages durch Beschluß abberufen. Der
Beschluß bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder des Landta-
ges.

Art. 63 Landesbeauftragter für den Datenschutz. (1) Die Erhebung, Ver-
arbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch die Träger öffentlicher
Stellen im Lande wird von einem Landesbeauftragten für den Datenschutz
überwacht. Das Gesetz kann weitere Aufgaben des Landesbeauftragten für den
Datenschutz vorsehen.

(2) Der Landtag wählt den Landesbeauftragten für den Datenschutz mit der
Mehrheit der Mitglieder des Landtages für die Dauer von fünf Jahren.

(3) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz ist in Ausübung seines
Amtes unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Er berichtet über seine
Tätigkeit und deren Ergebnisse dem Landtag, an den er sich jederzeit wenden
kann.

(4) Das Nähere regelt ein Gesetz.

5.14 Verfassung des Freistaats Thüringen

in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Oktober 1993 (GVBl. S. 625),
die zuletzt durch Art. 1 Fünftes G zur Änd. der Verfassung des Freistaats Thüringen

vom 21. Mai 2024 (GVBl. S. 89) geändert worden ist

– Auszug –

Art. 6 [Recht auf Achtung und Schutz der Persönlichkeit und des priva-
ten Lebensbereiches; Anspruch auf Schutz personenbezogener
Daten]. (1) Jeder hat das Recht auf Achtung und Schutz seiner Persönlich-
keit und seines privaten Lebensbereiches.

(2) Jeder hat Anspruch auf Schutz seiner personenbezogenen Daten. Er ist
berechtigt, über die Preisgabe und Verwendung solcher Daten selbst zu bestim-
men.

(3) Diese Rechte dürfen nur auf Grund eines Gesetzes eingeschränkt wer-
den. Den Belangen historischer Forschung und geschichtlicher Aufarbeitung
ist angemessen Rechnung zu tragen.

(4) Jeder hat nach Maßgabe der Gesetze ein Recht auf Auskunft darüber,
welche Informationen über ihn in Akten und Dateien gespeichert sind und auf
Einsicht in ihn betreffende Akten und Dateien.

Art. 33 [Recht auf Auskunft über Umweltdaten]. Jeder hat das Recht auf
Auskunft über die Daten, welche die natürliche Umwelt in seinem Lebensraum
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betreffen und die durch den Freistaat erhoben worden sind, soweit gesetzliche
Regelungen oder Rechte Dritter nicht entgegenstehen.

Art. 69 [Datenschutzbeauftragter]. Zur Wahrung des Rechts auf Schutz
der personenbezogenen Daten und zur Unterstützung bei der Ausübung der
parlamentarischen Kontrolle wird beim Landtag ein Datenschutzbeauftragter
berufen.
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